
Die gesetzliche Unfallversicherung hat 
2012 das neue Psychotherapeutenverfah-
ren eingeführt, um eine frühzeitige pro-
fessionelle Hilfe zu ermöglichen und die 
adäquate ambulante Versorgung von 
Versicherten mit psychischen Störun-
gen sicherzustellen. Die spezifischen Zu-
lassungsanforderungen und Verfahrens-
regelungen für die Netzwerk-Psychothe-
rapeuten haben sich grundsätzlich be-
währt. Allerdings sind noch weitere An-
strengungen notwendig, um die Versor-
gungsstrukturen und -prozesse weiter zu 
optimieren, Problemfälle frühzeitiger zu 
identifizieren und die Schnittstellen zur 
Einbindung der D-Ärzte sowie zu ande-
ren teil- bzw. stationären Behandlungs-
einrichtungen zu schließen.

Fallbeispiel

Einer im ambulanten Pflegedienst be-
schäftigten Krankenschwester läuft bei 
der Fahrt zu einer Patientin ein Klein-
kind in das Fahrzeug. Sie berichtet dem 
D-Arzt, dass sie trotz Vollbremsung den 
Zusammenstoß nicht vermeiden konn-

te, das Kind mit Hirnblutungen ins Kran-
kenhaus gekommen sei und in Lebensge-
fahr schwebe. Der D-Arzt diagnostiziert 
bei der Krankenschwester eine HWS-Dis-
torsion und stellt einen schweren Unru-
hezustand fest. In der Folge entwickelt 
die Betroffene Fahrängste, die psychothe-
rapeutisch behandelt werden, um die Ge-
sundheit wiederherzustellen und die er-
folgreiche Wiedereingliederung in das 
Arbeitsleben erreichen zu können.

Für den D-Arzt und für den Unfall-
versicherungsträger (UV-Träger) ist in-
zwischen selbstverständlich, dass im vor-
gestellten Fallbeispiel neben der kör-
perlichen Verletzung auch die psychi-
schen Unfallfolgen zu berücksichtigen 
sind und vom Versorgungsauftrag nach 
§ 8 SGB VII umfasst werden. In solchen 
Konstellationen findet regelmäßig eine 
Vorstellung bei einem Psychotherapeu-
ten statt, um eine mögliche psychische 
Störung diagnostisch abzuklären und bei 
Bedarf probatorische Sitzungen einzulei-
ten. Versicherte, die für ihre Berufstätig-
keit auf ein Fahrzeug angewiesen sind, 
können infolge eines solchen Unfallereig-
nisses Fahrängste entwickeln. Dann sind 
neben der interdisziplinären Behandlung 
durch den D-Arzt und den Psychothera-
peuten weitere, ergänzende Leistungen 
notwendig, um die volle Leistungsfähig-
keit zu ermöglichen. So übernehmen die 
UV-Träger auch Fahrtrainings durch aus-
gewählte Fahrschulen, unter Umständen 
in Begleitung eines Psychotherapeuten.

Ein wesentlicher Baustein für die ad-
äquate ambulante Versorgung von psy-
chischen Störungen nach Arbeitsunfällen 
ist das Psychotherapeutenverfahren der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV), das zum 01.07.2012 ein-
geführt wurde [1]. Nachdem erste Erfah-
rungen und statistische Daten zur Um-
setzung vorliegen, ist eine Zwischenbi-
lanz zu ziehen. Zudem wird die besonde-
re Rolle des D-Arztes bei der Zusammen-
arbeit mit Netzwerk-Psychotherapeuten 
betrachtet.

Das „neue“ 
Psychotherapeutenverfahren

Das Psychotherapeutenverfahren soll die 
ambulante Versorgung von der Akutin-
tervention bis zur beruflichen Reinteg-
ration sicherstellen und alle Beteiligten 
einbeziehen: die Versicherten, die be-
handelnden Psychotherapeuten, die D-
Ärzte, die UV-Träger und die jeweili-
gen Arbeitgeber. Ziel ist, dass Versicherte 
mit psychischen Auffälligkeiten bzw. Stö-
rungen frühzeitig und adäquat professio-
nelle Hilfe erhalten. In den Anforderun-
gen zum Psychotherapeutenverfahren [2] 
sind die notwendigen fachlichen Qualifi-
kationsvoraussetzungen und weitere Be-
stimmungen für die Zulassung von Leis-
tungserbringern geregelt. Von besonde-
rer Bedeutung für die Zusammenarbeit 
mit D-Ärzten und UV-Trägern sind die 
Pflichten im Rahmen des SGB VII-Ver-
sorgungsauftrags. So müssen die Psycho-
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übersichten

Wesentliche Teile dieses Beitrags zum neu-
en Psychotherapeutenverfahren sind bereits 
in der Zeitschrift Trauma und Berufskrank-
heit erschienen: Supplement zur Unfallmedi-
zinischen Tagung des Landesverbandes Mit-
te der DGUV in Mainz 2014 – online first – DOI 
10.1007/s10039-015-0006-8. Supplement zur 
Unfallmedizinischen Tagung des Landesverban-
des Südost in Nürnberg 2013 – DOI 10.1007/
s10039-013-1990-1.
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therapeuten beispielsweise das Reha-Ma-
nagement und eine schnelle berufliche 
Reintegration unterstützen. In der Hand-
lungsanleitung zum Psychotherapeuten-
verfahren [3] wird der generelle Ablauf im 
Behandlungsprozess normiert. Von den 

Netzwerktherapeuten wird u. a. verlangt, 
Versicherte innerhalb einer Woche in die 
Behandlung zu übernehmen.

Ablauf im Behandlungsfall

Psychotherapeuten werden in das Heil-
verfahren eingebunden, wenn sich bei 
Versicherten psychische Auffälligkei-
ten, etwa Schlafstörungen, Ängstlichkeit 
bzw. Niedergeschlagenheit zeigen oder 
eine psychische Störung sich bereits ma-
nifestiert hat. Auch wenn Schwierigkeiten 
mit der Bewältigung einer persistieren-
den körperlichen Symptomatik (z. B. an-
haltende Schmerzen, Brandnarben, Am-
putation, Lähmungen) auftreten, kommt 
das Psychotherapeutenverfahren zur An-
wendung.

Sowohl der UV-Träger als auch der 
D-Arzt können die Konsultation eines 
Psychotherapeuten bzw. die Einlei-
tung probatorischer Sitzungen initiieren 
(. Abb. 1). Versicherte erhalten unbü-
rokratisch bis zu 5 probatorische Sitzun-
gen, ohne dass eine Genehmigung des 
UV-Trägers benötigt wird. Im Interesse 

der Frühintervention und Vermeidung 
von Chronifizierungen wird die an sich 
notwendige Beurteilung, ob die psychi-
schen Störungen unfallbedingt sind, zu-
nächst zurückgestellt. Weitere Sitzungen 
bedürfen dann jedoch einer Antragstel-
lung durch den Therapeuten und einer 
Genehmigung durch den UV-Träger. Die 
Genehmigung erfolgt regelmäßig für zu-
nächst maximal 10 Sitzungen.

Lotsenfunktion bei der 
Fallidentifikation und 
Heilverfahrenssteuerung

Aufgabe des UV-Trägers wie auch des D-
Arztes als Lotsen im Heilverfahren ist es, 
Betroffene mit psychischen Symptomen 
zeitnah zu identifizieren. Hinweise auf 
psychische Symptome zeigen sich für den 
D-Arzt oftmals bereits bei der Erstvorstel-
lung, wenn Versicherte über das Unfall-
erlebnis und ihre Beschwerden berich-
ten. In einigen Fällen werden Angaben 
zu einer psychischen Belastung von den 
Betroffenen erst bei der Wiedervorstel-
lung gemacht oder deutlicher erkennbar. 
Im Zwischenbericht (F 2100) wird der D-
Arzt bei besonderer Heilbehandlung aus-
drücklich aufgefordert, entsprechende 
Hinweise auf psychische Störungen dar-
zulegen und den UV-Träger entsprechend 
zu informieren. So wie andere Fachärz-
te zur Mitbehandlung hinzugezogen wer-
den, kann der D-Arzt die Vorstellung bei 
einem Netzwerk-Psychotherapeuten selbst 
veranlassen. Wohnortnahe, am Psycho-
therapeutenverfahren beteiligten Behand-
ler sind über den Internetauftritt der Lan-
desverbände der DGUV mit Kontaktdaten 
zu recherchieren [4]. Qualifizierte Psycho-
therapeuten können zudem bei allen UV-
Trägern oder bei den Landesverbänden der 
DGUV erfragt werden.

Bei der frühzeitigen Identifikation mög-
licher Risikopatienten, bei denen sich psy-
chische Störungen entwickeln können, 
können auch klinikgestützte Screening-
instrumente zum Einsatz kommen, wie 
z. B. der Freiburger Screening Questio-
naire (Freiburger Arbeitsunfallstudien 
FAUST I und II [5]). Ab 2016 wird das 
Screening-Verfahren bei allen UV-Ver-
sicherten eingesetzt, die wegen einer 
Schwerstverletzung (SAV-Verletzung) 
in einer Berufsgenossenschaftlichen Un-

Auftrag

5 probatorische
Sitzungen

Genehmigungs-
pflichtige Therapie

• als Kurzzeittherapie bis 10 Stunden
• danach ggf. limitierte Verlängerungen
• Berichtpflicht

• ohne Genehmigungspflicht
• Bericht nach der ersten Sitzung
• Abschlussbericht nach prob. Sitzungen

• durch UV -Träger
• Überweisung durch D-Arzt
• Behandlungsbeginn innerhalb einer
   Woche

Abb. 1 9 Ablauf des 
Psychotherapeuten-
verfahrens
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fallklinik behandelt werden [6]. Bei Pa-
tienten mit einem besonders hohen Ri-
sikopotenzial wird durch die psychologi-
schen Dienste der Kliniken bereits wäh-
rend der stationären Akutversorgung eine 
diagnostische Abklärung initiiert und ggf. 
auch eine Behandlung eingeleitet.

Bei der Heilverfahrenssteuerung unter-
stützen die Psychotraumaambulanzen der 
Berufsgenossenschaftlichen Unfallklini-
ken. Vor allem in unklaren Fällen oder 
bei verzögertem Heilverfahren kann der 
D-Arzt diese Expertise im Rahmen einer 
speziellen Heilverfahrenskontrolle nutzen 
und in Abstimmung mit dem UV-Trä-
ger eine entsprechende Vorstellung ver-
anlassen. Für die psychologischen Diens-
te der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-
kliniken sind die Diagnostik und Behand-
lung ambulanter Patienten im Rahmen 
des Psychotherapeutenverfahrens zuneh-
mend ein Schwerpunkt neben der Betreu-
ung der stationären Patienten in Akutver-
sorgung und Rehabilitation [7].

Kommunikation zwischen 
D-Arzt, Psychotherapeut 
und UV-Träger

Über den UV-Träger soll sichergestellt 
sein, dass der D-Arzt fortlaufend über 
die Mitbehandlung des Psychotherapeu-
ten informiert ist. Dies ist von ganz be-
sonderer Bedeutung, wenn ausschließ-
lich psychische Unfallfolgen (weiterhin) 
die Arbeitsunfähigkeit begründen. Pro-
bleme ergeben sich durch den Daten-
schutz bzw. auch die Schweigepflicht der 
Psychotherapeuten, vor allem wenn auch 
psychische Vorerkrankungen zur Spra-
che kommen. Eine weitere Schwierigkeit 
ist, dass für psychologische Psychothera-
peuten die Auskunftspflicht nach § 201 
SGB VII (Datenerhebung und Datenver-
arbeitung durch Ärzte) nicht greift.

Durch diese Rahmenbedingungen ist 
die Kommunikation und damit auch ein 
abgestimmter Behandlungsprozess zwi-
schen D-Arzt, Psychotherapeut und UV-
Träger erschwert. Behandler und Leis-
tungsträger sind hier auf entsprechen-
de datenschutzrechtliche Einwilligungs-
erklärungen des Versicherten bzw. Pa-
tienten angewiesen, damit Befund- und 
Behandlungsdaten im notwendigen Um-
fang unkompliziert übermittelt werden 

können. Praxisnahe und unbürokrati-
sche Kommunikationswege zwischen D-
Arzt und Psychotherapeut müssen inso-
weit noch gebahnt werden. Bis auf Wei-
teres sind die UV-Träger deshalb in der 
Pflicht, unter Beachtung der Datenschutz-
anforderungen für die wechselseitige In-
formation über den Stand des Heilverfah-
rens zu sorgen. Dies gilt umso mehr, wenn 
ein Reha-Plan (DGUV-Formtext J 2100) 
aufgestellt ist und alle Mitbehandler einzu-
binden sind. Ungeachtet der datenschutz-
rechtlichen Hemmnisse ist für die Zusam-
menarbeit gewiss hilfreich, wenn D-Ärzte 
Kontakte zu den im Umkreis praktizieren-
den Psychotherapeuten pflegen, so selbst-
verständlich wie auch andere Fachärzte in 
Standortnähe vom D-Arzt konsiliarisch 
hinzugezogen werden.

Psychotherapeutenver-
fahren: Zahlen und Daten

Am Psychotherapeutenverfahren der 
DGUV waren Ende 2014 ca. 500 Netz-
werkpartner beteiligt, wovon etwa 80 % 
psychologische Psychotherapeuten und 
20 % ärztliche Psychotherapeuten sind. 
Von den psychologischen Therapeuten 
wiederum kommen ca. drei Viertel aus 
dem Bereich der Verhaltenstherapie und 
knapp ein Viertel aus dem Kreis der tie-
fenpsychologisch fundierten Psychothe-
rapie. Jeder zehnte Netzwerkpartner ver-
fügt zudem über die Berechtigung zur Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen.

Im ersten statistischen Erhebungsjahr 
2013 wurden von 442 zugelassenen The-
rapeuten (Rückläuferquote 93 %) insge-
samt 5139 Behandlungsfälle (. Abb. 2, mit 
Verteilung auf die Landesverbände der 
DGUV) gemeldet. Auf jeden Netzwerk-
therapeuten entfielen somit im Mittelwert 
12 Patienten, woraus deutlich wird, dass 
die Versicherten der gesetzlichen Unfall-
versicherung nur einen untergeordneten 
Anteil der Patienten im Praxisbetrieb aus-
machen. Diese Zahlen bilden jedoch nicht 
alle Behandlungsfälle mit probatorischen 
Sitzungen bzw. Psychotherapie ab, weil die 
UV-Träger zum Teil noch auf eigene The-
rapeutenlisten bzw. nicht beteiligte The-
rapeuten zurückgreifen, insbesondere in 
unterrepräsentierten ländlichen Gebieten.

Im Verhältnis zu den ca. 1,06 Mio. 
meldepflichtigen Arbeits- und Wegeun-
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sessment and care were newly added to stat-
utory accident insurance schemes. This ap-
proach aims to ensure early identification and 
care of insurance holders suffering from acci-
dent-related mental disorders. The coopera-
tion network is interdisciplinary and extends 
to psychotherapists working on an outpa-
tient basis. Introduction of the FAUST screen-
ing program for all very seriously injured pa-
tients in German Employer's Liability Insur-
ance Association trauma centers ("Berufs-
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chological care to be administered.
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fällen 2013 [8] stellt die Anzahl der Be-
handlungsfälle im Psychotherapeuten-
verfahren eine kleine Fallmenge dar. Die-
se Fälle können jedoch in der Heilverfah-
renssteuerung häufig sehr aufwendig sein 
und eine besondere Steuerung im Reha-
Management erforderlich machen. Die 
Dauer der Behandlung zeigt eine Streu-
ung, wobei ein Behandlungsabschluss in 
33 % der Fälle mit 5 probatorischen Sit-
zungen und kumuliert in einem Anteil 
von 55 % nach weiteren 10 Sitzungen der 
Weiterbehandlung erreicht werden konn-
te (. Abb. 3). Etwa 44 % der Fälle bedür-
fen einer Behandlung von mehr als 25 Sit-
zungen.

Alle UV-Träger, die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften und die UV-Trä-
ger der öffentlichen Hand, haben Versi-
cherte im Psychotherapeutenverfahren. 
Erwartungsgemäß sind UV-Träger mit 
einer hohen Gefährdung am Arbeitsplatz 
durch Gewalt und Aggression durch ex-
terne Personen wie die Verwaltungs-Be-
rufsgenossenschaft (VBG) und die Berufs-
genossenschaft Handel und Warenlogistik 
(BGHW) besonders betroffen, vor allem 
auch die Unfallkassen (. Abb. 4).

Das Versorgungsnetz scheint im Hin-
blick auf die Relation von Behandlungs-
fällen und Behandlern gut entwickelt 
unter Berücksichtigung der kurzen Zeit-
spanne seit der Einführung des Psycho-

therapeutenverfahrens Mitte 2012. In ei-
nigen Regionen der östlichen Bundeslän-
der und in ländlichen Gebieten sind die 
Versorgungsstrukturen aber noch nicht 
ausreichend, die Versorgungslage ent-
spricht aber den aktuellen Zulassungs-
zahlen von Psychotherapeuten. Eine aus-
schließlich wohnortferne Behandlungs-
möglichkeit ist bei Patienten mit psychi-
schen Unfallfolgen besonders problema-
tisch. Hier müssen mit allen geeigneten 
Mitteln Lösungen gefunden werden.

Dialog mit 
Netzwerk-Psychotherapeuten

Für die Beteiligung im Psychotherapeu-
tenverfahren ist die Teilnahme an einer 
Einführungsveranstaltung obligatorisch. 
In den Jahren 2013 und 2014 haben die 
Landesverbände der DGUV insgesamt 
9 Einführungsveranstaltungen mit über 
600 Teilnehmern durchgeführt. Auf dem 
Programm standen insbesondere die spe-
ziellen Rahmenbedingungen der gesetzli-
chen Unfallversicherung, die sich in Be-
zug auf das Kausalitätserfordernis und die 
Heilverfahrenssteuerung ganz wesentlich 
von denen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterscheiden. Bei den Einfüh-
rungsveranstaltungen haben regelmäßig 
auch Vertreter der Psychotraumaambu-
lanzen der Berufsgenossenschaftlichen 

Unfallklinken und der UV-Träger mit-
gewirkt. Auf diese Weise war es möglich, 
in einen intensiven Dialog mit den Netz-
werk-Psychotherapeuten einzutreten.

Fazit für die Praxis

 5 Ziele des Psychotherapeutenverfah-
rens sind die frühzeitige und adäqua-
te Versorgung von Versicherten mit 
unfallbedingten psychischen Störun-
gen
 5 Das Kooperationsnetzwerk ist in-
terdisziplinär ausgerichtet und um-
fasst ambulante Psychotherapeuten. 
Die regelmäßig angebotenen Ein-
führungs- und Informationsveran-
staltungen für Netzwerktherapeu-
ten und UV-Träger dienen zukünf-
tig insbesondere auch dem gemein-
samen Austausch und der Weiterent-
wicklung bzw. Verbesserung der Ver-
fahrensabläufe zwischen Psychothe-
rapeuten, Durchgangsärzten, UV-Trä-
gern und Psychotraumaambulanzen 
an den Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallkliniken
 5 Weitere Anstrengungen sind notwen-
dig, um qualifizierte Rehabilitations-
prozesse von der Frühintervention bis 
hin zur beruflichen Wiedereingliede-
rung auch bei psychischen Unfallfol-
gen flächendeckend sicherstellen zu 
können.
 5 Das in der Versorgungslandschaft fest 
etablierte Psychotherapeutenverfah-
ren soll in den Vertrag Ärzte/Unfall-
versicherungsträger aufgenommen 
werden.
 5 Die Einführung des Screeningverfah-
rens FAUST für alle Schwerstverletz-
ten in den Berufsgenossenschaftli-
chen Unfallkliniken zum 01.01.2016 
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 Infobox  Mehr Informationen 
zum Thema

www.dguv.de/landesverbaende/de/med_re-
ha/Psychotherapeutenverfahren/index.jsp 
(Zugriff am 07.01.2015)
http://lviweb.dguv.de/dguvLviWeb/faces/p?_
afrLoop=3622417865022000&_afrWindow-
Mode=0&_adf.ctrl-state=1b9vg5hf84_4 
(Zugriff am 07.01.2015)
www.dguv.de/medien/formtexte/aerz-
te/F_2100/F2100.pdf (Zugriff am 07.01.2015)
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soll helfen, Risikopatienten noch früh-
zeitiger zu erkennen und einer ad-
äquaten psychologischen Versorgung 
zuzuführen. In diesem Kontext soll 
auch die Wirksamkeit entsprechender 
Maßnahmen im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Studie überprüft und 
evaluiert werden.
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